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Regelung des (6) gilt
für alle Kaufverträge
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Wird ersetzt durch
unten aufgeführte
neue Formulierung

Der Verkäufer verpflichtet sich, die Löschungsbewilligung für die Vormerkung dann zu erteilen, wenn
seitens der Käufer der Nachweis mittels Vorlage einer Bescheinigung durch die Stadt erbracht ist, 
dass das Gebäude vertragsgemäß fertig gestellt ist. Die Kosten und das Entgelt hierfür sind
gesondert vom Käufer zu zahlen.
Der Verkäufer ist hiermit ermächtigt, gegebenenfalls seine Rechte aus der vorstehend vereinbarten 
Vormerkung an die Stadt abzutreten.

Zu (7)
















